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Karrierepaket
So finden Sie Ihr Dream-Team

Mit Kanzleimarketing hoch hinaus
Seit über 20 Jahren ist Atikon innovativer Marketing-
partner von Steuerberater:innen. Wir kümmern uns 
darum, dass Ihre Website und Marketingprodukte für 
Sie arbeiten. Content, Design, Technik – wir halten Ih-

nen den Rücken frei und Sie haben keinen Aufwand. Wie 
Kanzleimarketing in der Praxis aussieht und was Ihre 
Kolleg:innen sagen? Das entdecken Sie auf 40 Seiten 
voller Kanzleimarketing am Puls der Zeit. 

Bleiben Sie aktiv und bieten Sie den gesuchten Mehr-
wert auf mehreren Kommunikationskanälen. Aus der 
Praxis wissen wir, dass Sie mit professionellem Kanzlei-
marketing für Mandant:innen und Bewerber:innen sicht-

bar werden und den entscheidenden Klick bekommen. 
So finden Sie die richtigen Mitarbeiter:innen, begeistern 
Mandant:innen und überzeugen bei Weiterempfehlun-
gen.

#investitionindiezukunft

www.atikon.com

#gipfelstürmer

#packmas

06

Text & Konzept
Marketingtexte, die gelesen, 
gelikt und geteilt werden

Gründungsberatung
Besser und schneller gründen
durch Ihre Starthilfe

Nachfolgeberatung
So bereiten Sie Mandant:innen  
auf eine gelungene Nachfolge vor

14 15 16
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Website
Lassen Sie Ihre digitale Kanzlei 
ab sofort für sich arbeiten!

Expertencheck
Auf dem neuesten Stand? 
Jetzt Website testen lassen!

Relaunch
So werden Sie im Web gefun-
den und angeklickt

1308 12

Aktuelles
Bieten Sie Wissensvorsprung für 
mehr Mandant:innenbindung

Onlinerechner
Diese praktischen Helfer bringen
mehr Klicks

Gipfelstürmer-Webinare
Nutzen Sie unser Wissensangebot 
für Ihren Erfolg im Netz

17 1918

Social-Media-Ads
Werbung mit Reichweite für 
Ihre Kanzlei

Suchmaschinenmarketing
Gezieltes Tuning für 
Ihre Website

20 2422

Kanzlei-Videos
Kurz und knackig erklärt 
und informiert

Steuernews
Halten Sie Ihre Mandant:innen 
regelmäßig up to date!

26 27 28

Logo
Herzstück Ihrer starken 
Kanzleimarke

Steuerinfo
Begleitet Mandant:innen 365 
Tage im Jahr

30

Werbemittel
So macht Ihre Marke 
die Runde

36

32

Drucksorten
Marke stärken, 
Bekanntheit fördern

34

Arbeitgebercheck
So einfach geht Mitarbeiter:in-
nen-Suche

SteuerMatch
Finden Sie Ihr perfektes Match!

Social Media
Vernetzen Sie sich mit Bewer-
ber:innen und Mandant:innen

Google Unternehmensprofil
Bessere Auffindbarkeit für 
Ihre Kanzlei
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Karrierepaket (einmalig) € 2.990,– 

monatlich € 199,– 

zzgl. Werbebudget

Ihre Investition:

Enthalten in der monatlichen Wartung: 

 → inhaltliche Änderungen

 → Kampagnensetup und -betreuung für Google, Face-
book, Instagram und LinkedIn 

 → SEO-Optimierung

jobs.stb-klooster.de/

karriere.adviso-olpe.de/ jobs.woebkenbraune.de/

karriere.erfolgsteuern.de/

jobs.beck-moellenberg.de/ 
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Erreichen Sie Ihre Wunschkandidat:innen!
Mit dem Karrierepaket nutzen Sie die wichtigsten Ka-
näle. Ob auf Ihrer eigenen Karriereseite, über Suchma-
schinen oder in den sozialen Medien, Sie erreichen Ihre 
Wunschkandidat:innen dort, wo sie gerade sind. Dabei 
gestalten Sie die Mitarbeiter:innen-Suche so individu-
ell, wie Ihre Kanzlei es ist, und bauen aktiv eine blei-
bende Arbeitgeber:innen-Marke auf.

Und wenn Sie einmal Unterstützung brauchen? Kein Pro-
blem! Zahlreiche Anleitungen, Tipps und Muster helfen 
Ihnen, das Karrierepaket nach Ihren Wünschen zu gestal-
ten, und machen Ihnen das Employer Branding leicht.

Mit dem Karrierepaket werden Sie bei Ihren Wunschkan-
didat:innen zur Marke und lassen den Mitbewerb um die 
besten Köpfe hinter sich!

Ihr Nutzen:

 → Eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Karrie-
reseite rückt Sie als Arbeitgeber:in ins Blickfeld, 
und zwar auch dann, wenn Sie gerade keine Stellen 
ausgeschrieben haben.

 → Professionell gestaltete Onlinebewerbungsfor- 
mulare laden dazu ein, sich bei Ihnen zu  
bewerben.

 → Die innovative Schnellbewerbung macht die Bewer-
bung noch einfacher. 

 → Die Platzierung Ihrer Stellenanzeigen auf Suchma-
schinen und in den sozialen Medien steigert Ihre 
Reichweite.

 → Das Budget für die Bewerbung Ihrer Stellenanzeigen 
über Suchmaschinen und in den sozialen Medien 
ist Ihren Bedürfnissen entsprechend individuell 
planbar.

 → Ein umfangreicher Leitfaden gibt Ihnen wertvolle 
Tipps und professionell getextete Vorlagen zur 
individuellen Gestaltung Ihrer Karriereseite und Ihrer 
Stellenanzeigen.

Mitarbeiter:innen-Suche  
leicht gemacht!

Mittlerweile reicht es auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr 
aus, nur mit Jobinseraten zu werben. Potenzielle neue 
Mitarbeiter:innen überzeugt man mit einer starken 
Arbeitgeber:innen-Marke und attraktivem Content. Das 
Karrierepaket unterstützt Sie beim Aufbau Ihrer Emplo-
yer Brand und sorgt dafür, dass Sie die technischen 
Möglichkeiten Ihrer Website optimal nutzen. So werden 
Sie als Arbeitgeber:in sichtbar und holen Ihre Wunsch-
kandidat:innen in Ihr Dream-Team. 

Karrierepaket
So finden Sie Ihr Dream-Team
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So einfach geht Mitarbeiter:innen-Suche 
Wie relevant ist Ihr Content für Bewerber:innen? Wie 
gut nutzen Sie die Möglichkeiten Ihrer Website für Ihre 
Talentesuche? Machen Sie Ihren Karrierebereich ab so-
fort zum Schaufenster für Bewerber:innen! Fordern Sie 
jetzt den speziell für Steuerberater:innen entwickelten 
Arbeitgebercheck an. Der Arbeitgebercheck zeigt, wie 
sichtbar und attraktiv Sie mit Ihrer Arbeitgeber:in-
nen-Marke für neue Mitarbeiter:innen sind.
  

Ihr Nutzen:

Ihre Employer Brand, Ihre Stellenangebote und Ihre Au-
ßenwirkung werden von den Web- und Marketingspe-
zialist:innen bei Atikon persönlich und mit modernsten 
Onlinetools analysiert. Sie erhalten einen detaillierten 
Prüfbericht, erfahren Potenziale und profitieren von 
Praxistipps, mit denen Sie Ihr Perfect Match finden. 

 → Außenwirkung: Wie stark ist Ihre Arbeitgeber:in-
nen-Marke in der Außenwirkung?

 → Content: Wie attraktiv und individuell ist Ihr  
Content für Bewerber:innen? 
 
 

 → Sichtbarkeit: Wie sichtbar und verständlich ist Ihre 
Employer Brand?

 → Suchmaschinenerfolg: Wie gut nutzen Sie die  
technischen Möglichkeiten Ihrer Website?

Arbeitgebercheck
Wie sichtbar sind Sie am Arbeitsmarkt?

Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

DAS PERFEKTE JOB-
MATCH FÜR ALLE, 
DIE STEUERN LIEBEN!
STEUERMATCH IST DIE JOB-PLATTFORM, DIE STEUERBERATER:IN-
NEN UND POTENZIELLE NEUE MITARBEITER:INNEN VERBINDET.

Mit SteuerMatch finden Sie Ihr perfektes Match!
www.steuermatch.com

Reinklicken und Arbeitgebercheck holen:
www.atikon.com/arbeitgebercheck

So erhalten Sie Ihren  
individuellen Faktencheck
Fordern Sie jetzt den kostenlosen Arbeitgebercheck ein-
fach online an. Sie erfahren, wie Sie mit Ihrer Außenwir-
kung überzeugen und mehr Klicks von Bewerber:innen 
bekommen. 
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Sie wünschen sich Mitarbeiter:innen mit 

→ Know-how,
→ Spaß an der Arbeit,
→ Leidenschaft für Steuern
→ und mit der Bereitschaft für eine langjährige  
     Beziehung?

ÜBRIGENS: Karrierepaket-Kund:innen 
profitieren von noch mehr Reichweite!

Wenn Sie sich für das Karrierepaket von Atikon entschei-
den (siehe Seite 4), ist eine Veröffentlichung Ihrer Stellen-
inserate auf www.steuermatch.com nicht nur inklusive, 
sondern Sie werden dort zusätzlich als TOP-Job an promi-

nenter Stelle vor den gängigen Jobanzeigen angezeigt. 
Also: Setzen Sie auf das Karrierepaket von Atikon und 
profitieren Sie von einer noch größeren Sichtbarkeit!



www.r-tax.de

Produkt

Homepagepaket 20 Seiten € 5.690,–

Homepagepaket 30 Seiten € 6.890,–

Homepagepaket 120 Seiten € 16.900,–

pro Zusatzseite € 199,–

Sie investieren in

 → eine Website

Sie erhalten

 → eine Kanzleiwebsite am aktuellen Stand der Technik

 → Grafik, Programmierung und laufende fachliche  
Wartung aus einer Hand

 → einen regelmäßig aktualisierten Servicebereich  
für starke Kund:innenbindung

 → praktische Onlinetools, Checklisten und  
Mandant:inneninfos

 → ein professionelles Textservice bei Fachinhalten 

 → ein individuelles Layout im Kanzleidesign

 → eine benutzerfreundliche Menüführung für PCs und 
mobile Endgeräte

 → die Möglichkeit der Eigenwartung

#hiergehtsnachoben
#losgehts

www.roth-partner-steuern.de

Website
Herzschlag Ihrer digitalen Kanzlei

Ihre Investition:

www.steuer-dm.de

Warum Sie bei Atikon 
mehr als nur eine 
Homepage bekommen?
Weil Sie das volle Potenzial Ihrer Website 
ausschöpfen und die neuen digitalen 
Kommunikationsmöglichkeiten nut-
zen. So erobern Sie die besten Plätze 
in Suchmaschinen und profitieren von 
einer hohen Klickrate. Sie nutzen digitale 
Strukturen für die Zusammenarbeit mit 
Ihren Mandant:innen und finden die 
richtigen Fachkräfte für Ihr Team. 

Nutzen Sie Ihre Website als Dreh- und 
Angelpunkt für Ihr Rundum-Kanzleimar-
keting und holen Sie Mandant:innen und 
Mitarbeiter:innen auf Ihre Seite!

08 09

„Wer immer wieder das Gleiche tut, kann nicht ernsthaft erwarten,  
dass das Ergebnis ein anderes ist.“   
Andrea Artmayr, Marketingexpertin, Teamleitung Vertrieb
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www.dr-rieden.de

www.rbb-wp.de

www.wilde-partner.dewww.srw-meyer.de
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www.stb-knuth.de

www.steuerkanzlei-schaller.com

www.bedas.de

www.steuerberater-schneier.de

Digitale Kanzlei in der  
Praxis: So holen Sie  
Mandant:innen und Mitar-
beiter:innen auf Ihre Seite!

Ob und wie oft Ihre Steuerberatung im Internet an-
geklickt wird, hängt von Ihrem Homepagedesign, 
digitalen Informationsangebot und Engagement in 
den entscheidenden Netzwerken ab. Ihr Kanzlei-
marketing findet online statt. Ihre Homepage ist 
der Herzschlag Ihrer digitalen Kanzlei. Vernetzen 
Sie sich daher mit Ihren Mandant:innen und Be-
werber:innen!
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Wann wird es Zeit für eine Homepage-Überarbeitung? 
Neuerungen am laufenden Band: Programmiersprachen, Nutzer:innengewohnheiten, Suchalgorithmen – wie gut schlägt 
sich Ihre Homepage bei so viel Neuem? Hinweise auf einen notwendigen Relaunch sind geringe Interaktionen auf Ihrer 
Website, veraltete Inhalte und ein Design, das auf Smartphones oder Tablets nicht funktioniert. 

Wer im Web gefunden werden 
will, muss dran bleiben!
Deshalb ist ein Relaunch alle vier bis sechs Jahre 
notwendig. Dieser technische und optische Neuaufbau 
Ihrer Website sorgt dafür, dass Sie in Suchmaschi-
nen nach oben kommen, dort wo Mandant:innen und 
Fachkräfte klicken. Ein Relaunch stellt sicher, dass 
Ihre Website von allen Endgeräten aus optimal bedient 
werden kann.

Entscheiden Sie sich für einen 
Relaunch! 
Sie werden begeistert sein von der positiven Wirkung 
auf Mandant:innenbindung, Weiterempfehlung und 
Personalsuche.

www.pfaffeneder-stb.de 

#dagehtmehr
Expertencheck
Wie fit ist Ihre Website im Netz?

Arbeitet Ihre Homepage bereits 
für Sie? Jetzt Expertencheck 
nutzen!

Sie haben bereits eine Kanzleiwebsite und möchten 
wissen, wie gut sie sich in der Praxis gegen den Mitbe-
werb durchsetzt? Dann fordern Sie jetzt kostenlos den 
speziell für Steuerberater:innen entwickelten Exper-
tencheck an. Sie erfahren das volle Potenzial Ihres On-
lineauftritts für bessere Ergebnisse in Suchmaschinen 
und mehr Klicks auf Ihre Leistungs- und Jobangebote.

Ihr Nutzen:

Ihre Kanzleihomepage wird von den Webspezialist:in-
nen bei Atikon persönlich und mit modernsten On-
linetools sowie Programmchecks auf Herz und Nieren 
geprüft:

 → Performance: Welche Platzierung erreicht Ihr  
Webauftritt in Suchergebnissen?

 → Technik: Wie gut sind Ihre Inhalte von mobilen  
Endgeräten aus nutzbar?

 → Webdesign: Welche Webinhalte führen zu Nutzer:in-
nenproblemen oder Fehlermeldungen?

 → Datenschutz: Wie fit ist Ihr Onlineauftritt in  
Sachen DSGVO?

So erhalten Sie Ihre individuelle 
Potenzialanalyse

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Suchergebnisse verbessern, 
Ihre Klickrate erhöhen und die Qualität Ihres Webauf-
tritts steigern. Fordern Sie jetzt den kostenlosen Exper-
tencheck für Ihre Homepage einfach online an.

Reinklicken und Expertencheck holen: 
www.atikon.com/expertencheck 

Relaunch
Anti-Aging-Kur für Ihre Website!
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Bäumerich Steuerberatung
„Atikon punktet nicht nur mit individueller Beratung 

und kurzer Reaktionszeit, sondern auch mit einem guten 
Netzwerk. Mit unserer neuen Website haben wir nun 

einen modernen Kanzleiauftritt, der auch bei unseren 
Mandanten sehr gut ankommt. Noch einmal vielen Dank 

für die rasche Umsetzung unserer Wünsche und die 
unkomplizierte Zusammenarbeit.“  

www.baeumerich.de

„,Old ways won’t open new doors!‘  
Viele Wege führen zum Ziel – warum 

nehmen Sie nicht alle?“  

Nina Fuchs, Marketingexpertin

Immer auf dem neuesten Stand!

#gipfelstürmer

#packmas



14 15

Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

Sie möchten mehr Start-ups für Ihr Leistungsangebot 
gewinnen? Dann nutzen Sie das neue Gründerportal für Ihre 
Website und sprechen Sie Gründer:innen gezielt an. Waren 
früher Leitfäden und Tools zur Gründung über Ihre ganze 
Website verstreut, sind jetzt Businessplan, FAQ und Tipps 
in einem Portal übersichtlich zusammengefasst. Mit Ihrem 
Wissensangebot nehmen Sie Jungunternehmer:innen an 
die Hand und führen sie step by step durch den Gründungs-
prozess. Dank Ihrer Starthilfe können Ihre Mandant:innen 
besser und schneller gründen und ihr Unternehmen erfolg-
reich aufbauen.

Gründungsberatung
Richtig gründen: Geben Sie Ihren Mandant:innen Starthilfe!

S (einmalig) € 990,– 

monatliche Wartung € 19,– 

M (einmalig) € 1.490,– 

monatliche Wartung € 29,– 

L (einmalig) € 1.990,– 

monatliche Wartung € 39,– 

Ihre Investition:

S (einmalig) € 990,– 

monatliche Wartung € 19,– 

M (einmalig) € 1.490,– 

monatliche Wartung € 29,– 

L (einmalig) € 1.990,– 

monatliche Wartung € 39,– 

Ihre Investition:Ihr Nutzen:

 → Mit Ihrer kompetenten Beratung und Unterstützung 
finden Ihre Mandant:innen die richtigen Nachfol-
ger:innen.

 → Zusätzlich zu Ihrer Beratung finden Ihre Man-
dant:innen wichtige Informationen auf Ihrer 
Website sowie FAQ und Wissenswertes zum Thema 
Nachfolge.

 → Mehr Übernehmer:innen entdecken Ihre Website, 
klicken sich durch und nutzen das vielseitige Ange-
bot Ihrer Steuerberatungskanzlei.

Eine:r Ihrer Mandant:innen möchte ihr/sein Unterneh-
men an jemanden übergeben? Die rechtzeitige Planung 
einer Unternehmensnachfolge ist wichtig. Unterstüt-
zen Sie Ihre Mandant:innen bei der Recherche über die 
verschiedensten Unternehmensnachfolgemöglichkei-
ten, Rechtsformen und steuerlichen Auswirkungen. 

Informieren Sie Ihre Mandant:innen, wie man dabei am 
besten vorgeht und worauf man achten sollte. Seien Sie 
mit Ihrer Expertise bei diesem Thema für Ihre Man-
dant:innen da und begleiten Sie sie durch den gesam-
ten Prozess und darüber hinaus.

Nachfolgeberatung
So bereiten Sie Mandant:innen auf eine gelungene Nachfolge vor

Ihr Nutzen:

 → Sie profitieren von mehr Chancen, Start-ups für Ihr  
Leistungsangebot zu begeistern und zu gewinnen.

 → Start-ups finden bei Ihnen wichtige Schritt-für- 
Schritt-Anleitungen für die Gründung, FAQ zum Bu-
sinessplan und einen Fahrplan für Investitionen und 
Kostenplanung.

 → Jungunternehmer:innen treffen mit Hilfe Ihrer 
Start-up-Beratung die richtigen Entscheidungen im 
Marketing, bei der Personalsuche und beim Aufbau 
von Vertriebsstrukturen. 

 → Mehr Gründer:innen und Jungunternehmer:innen 
entdecken Ihre Webseite, klicken auf Ihr Gründerpor-
tal und nutzen das Leistungsangebot Ihrer Steuerbe-
ratungskanzlei.

ETL Jürgen Knuth & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH
„Kompetent! Atikon kennt sich mit der Branche Steuerberatung und mit dem Thema 
Mandanten aus. Freundliche Mitarbeiter, kreative Ideen, zuverlässig bei der Bearbei-
tung, vielfältig im Angebot und offen für individuelle Ideen. Atikon liefert Leistungen, 
die ihren Preis haben, aber der Preis entspricht auch der Leistung.“  
www.steuerbuero-knuth.de

14

#bestpractice
#hiergehtsnachoben

www.stb-jss.de
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nach Aufwand pro Stunde € 139,– 

Ihre Investition:

Mandant:innen begeistern,  
Mitarbeiter:innen finden – mit 
Texten, die gelesen und geteilt 
werden!
Sie möchten Ihre Mandant:innen punktgenau über Ihr 
Beratungsangebot oder die Digitalisierung informie-
ren, haben aber keine Zeit für die Erstellung der Texte? 
Dann holen Sie sich die Profitexter:innen bei Atikon an 
Ihre Seite.

Text & Konzept
So kommt Ihre Botschaft an

Ihr Nutzen:

Ob Leistungsbeschreibungen für Ihre Website, such-
maschinenoptimierte Kanzleivorstellung, gedruckter 
Kanzleifolder, PR-Anzeige oder Social-Media-Posting – 
das Atikon-Team „Text & Konzept“ bringt Ihr Angebot auf 
den Punkt. Sie überzeugen Mandant:innen und Bewer-
ber:innen mit professionellen Texten, sparen Zeit und 
steigern die Klicks auf Ihrer Website. 

Sprechen Sie Talente an!

Mit individuellen Jobinseraten vom Profi und einem ein-
zigartigen Karrierebereich erreichen Sie genau Ihre Ziel-
gruppe. Runden Sie Ihren Onlineauftritt zudem mit extra 
für Sie erstellten Texten für Ihre Social-Media-Kampagne 
ab und sprechen Sie die Fachkräfte an, die wirklich zu 
Ihnen und Ihrer Kanzlei passen!

„Enten legen ihre Eier in Stille. Hühner gackern dabei wie verrückt.  
Was ist die Folge? Alle Welt isst Hühnereier.“ (Henry Ford)

Sabine Steiner, Marketingexpertin

#vielfaltstatt0815
#letstalk

Newslettersystem
Lassen Sie von sich hören: Der direkte Kontakt zu Ihren 
Mandant:innen per Newsletter ist ein wichtiges Kommu-
nikationstool. Mit dem Atikon-Newslettersystem können 
Sie News aus Ihrer Kanzlei versenden und verwalten – 
kinderleicht und ohne großen Aufwand. So bleiben Sie 
in jeder Situation mit Mandant:innen in persönlichem 
Kontakt!

Ihr Nutzen:

 → maßgeschneiderte und personalisierte News im 
Kanzleidesign an Ihre Mandant:innen versenden, fle-
xible Gestaltung eigener Kanzleinewsletter möglich

 → einfache Bedienung mit minimalem Zeitaufwand 
durch Vorlagen und Import von Textbausteinen 

 → keine Software-Installation notwendig

 → integriertes Statistiktool

 → DSGVO-konform – das Newslettersystem erfüllt alle 
datenschutzrechtlichen Vorgaben

Onlinenews
Ihr digitales Nachrichtenportal: Mandant:innen auch 
online und direkt auf Ihrer Website rund um die Uhr mit 
aktuellen Steuernews zu versorgen, ist heute wichtiger 
denn je. So bleiben Ihre Websitebesucher:innen rund-
um informiert, Sie bieten einen echten Mehrwert und 
verbessern zudem Ihr Website-Ranking in den Suchma-
schinen!

1) Einmalige 
Investition für die 
technische Aufberei-
tung zum Einbau der 
jeweiligen Online-
news in eine externe 
Website € 364,– 

2) Einrichtung 
einmalig € 239,–

Newslettersystem im Kanzleidesign 
Lizenz für Versand:

€ 1.690,–

bis zu 200 Empfänger:innen (pro Monat) € 89,–

201 bis 1.000 Empfänger:innen (pro Monat) € 109,– 

1.001 bis 5.000 Empfänger:innen (pro 
Monat)

€ 149,– 

mehr als 5.000 Empfänger:innen (pro 
Monat)

€ 179,– 

Ihre Investition:

Zielgruppe Erscheinung Investition 1 

für Mandanten monatlich € 74,– 

für Ärzte
4x jährlich 
März, Juni, 
Sep., Dez.

€ 74,– 

für Gastronomie und  
Hotellerie

2x jährlich
April, Okt. € 74,– 

für Landwirtschaft
4x jährlich 
März, Juni, 
Sep., Dez.

€ 74,– 

Checkliste zum 
Jahreswechsel

1x jährlich
Nov. € 389,– 2

Ihre Investition:

Aktuelles
Digital up to date: So wichtig wie nie!

www.aswr,de

Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

www.hpssg-stb.dewww.kaestner-steuerberater.de

16



18

Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

So klicken Ihre Mandant:innen 
öfter in Ihre Homepage  
und bleiben länger!

Ihre praktischen Onlinerechner auf Ihrer Homepage 
sind ein echter Mehrwert. Mit wenigen Klicks berech-
nen Ihre Mandant:innen Einkommensteuer, Umsatz-
steuer und eine Vielzahl betriebswirtschaftlicher Zahlen 
ganz einfach selbst.

Zeigen Sie Ihren Mandant:in-
nen, dass sie mit Ihnen rechnen  
können:

 → Stellen Sie Ihr Rechnerangebot für Ihre  
Mandant:innen individuell zusammen.

 → Reduzieren Sie nicht verrechenbare Leistungen.

 → Ihre Onlinerechner werden von Atikon regelmäßig  
aktualisiert und erweitert.

Onlinerechner
Ihre Mandant:innen rechnen mit Ihnen!

Reduzierter  

Setpreis!

Sparen Sie bis 

zu € 1.834,– 

„Für erfolgreiche Steuerberater:innen ist 
effizientes Kanzleimarketing kein Kosten- 
faktor, sondern eine Investition in die  
Zukunft. Wir begleiten Sie dabei!“  

David Herkan,  
Marketingexperte

Haushaltsrechner € 248,–

Digital-Fitness-Check € 364,–

Chancenrechner € 248,–

BAV-Rechner € 468,–

Vermögensbilanz € 364,–

Lebensstandardrechner € 248,–

Riester-Renten-Rechner € 364,–

Produkt
Investition  

pro Jahr

Setangebot Onlinerechner (jährlich) € 1.798,–

Brutto-Netto-Rechner € 468,–

Annuitätenrechner € 248,–

Skontorechner € 248,–

ESt-Rechner € 364,–

Ihre Investition:

in den Folgejahren 50 % Nachlass, nur in Kombination mit einer 
Website von Atikon

„Ein Markenprofil für die eigene Kanzlei aufzubauen, um  
Mitarbeiter:innen zu finden und zu halten, ist eine gewaltige  
Herausforderung. Wir wissen, wie und unterstützen Sie gerne.“ 
Michael Mayr, Marketingexperte, Geschäftsführer 
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Ob Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung oder die 
optimale Positionierung der Kanzlei – die Expert:in-
nen von Atikon sind auf die Steuerberatungsbranche 
spezialisiert und wissen, was es für gezieltes Kanzlei-
marketing braucht. Genau dieses Wissen möchten wir 
in unseren kostenlosen Webinaren mit Ihnen teilen!

Ihr Nutzen:

 → kostenlos, digital & live

 →  abgestimmt auf die Bedürfnisse  
der Branche 

 →  von Profis für Profis

 →  Zeit für direkte Rückfragen

 →  inkl. Teilnehmerzertifizierung

 →  einfache Nutzbarkeit 

Gipfelstürmer-

Webinare
Effektives Expert:innenwissen für Ihren Erfolg

Mehr zu unseren aktuellen  
Webinaren erfahren Sie unter 
www.atikon.com/webinare 
Jetzt gleich Wissensvorsprung sichern!

#hiergehtsnachoben
#losgehts

Live,kurzweilig und mit jeder Menge  Know-how!

18
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Professionelle Social-Media-Auftritte für Ihre Kanzlei!

 → Einrichtung Ihrer Unternehmensseite auf Facebook, 
Instagram und LinkedIn

 → 1–2 Postings pro Woche zu Steuer- und Wirtschafts- 
themen auf Facebook und LinkedIn

 → Auf Wunsch weitere individuelle Postings in Zusam-
menarbeit mit Ihnen. Zwei komplett individuelle 
Postings sind für Sie kostenlos inkludiert (Inhalte 
kommen von Ihnen, wir übernehmen die Anpassung 
und Veröffentlichung).

 → Betreuung durch unsere Social-Media-Expert:innen

 → 100 gedruckte Karten mit den Links zu Ihren Social- 
Media-Auftritten zur Verteilung an Ihre Mandant:in-
nen, um Ihre Unternehmensseite zu bewerben 

Ihr Nutzen:

 → lebendige Onlinepräsenzen auf den wichtigsten  
sozialen Netzwerken ohne großen Zeitaufwand für 
Sie

 → Wahl aus vier effizienten Paketen, abgestimmt auf 
Ihre Bedürfnisse

 → effektives Tool zur digitalen Kommunikation, 
Kund:innenbindung und Mitarbeiter:innenfindung

 → Steigerung der Besucher:innenzahlen auf Ihrer 
Kanzleiwebsite

 → authentisches Image am Puls der Zeit

 → Schaffen Sie mit individuellen Postings zusätzliche 
Reichweite und heben Sie sich vom Mitbewerb ab.

Mit modernen, professionellen und aktuellen Auftrit-
ten auf Facebook, Instagram und LinkedIn informieren 
Sie Ihre Mandant:innen so schnell wie mit keinem 
anderen Medium und erhalten effiziente Möglichkeiten 
zur Mitarbeiter:innen-Suche. Mit wenig Zeitaufwand 
entsteht so Ihr aussagekräftiger Social-Media-Auftritt, 
der Ihre Kund:innen und potenziellen Mitarbeiter:in-
nen begeistern wird! 

Social Media 
Das gefällt Mandant:innen und Bewerber:innen

Facebook 

pro Monat € 199,–

einmalige Einrichtung € 1.790,–

Unser Basispaket, um Ihre Kanzlei im größten sozialen 
Netzwerk bestmöglich zu präsentieren. 

 → Einrichtung der Facebook-Seite

 → Betreuung durch unsere Social-Media-Expert:innen

 → Postings zu Steuer- und Wirtschaftsthemen

 → zwei kostenlose individuelle Postings pro Monat

Facebook + LinkedIn 

pro Monat € 239,–

einmalige Einrichtung € 1.990,–

Unser Paket, um Ihre Kanzlei in den relevantesten sozia-
len Netzwerken zu präsentieren.

 → Einrichtung der Facebook-Seite

 → Einrichtung der LinkedIn-Seite

 → Betreuung durch unsere Social-Media-Expert:innen

 → Postings zu Steuer- und Wirtschaftsthemen

 → zwei kostenlose individuelle Postings pro Monat

Facebook + Instagram 

Facebook + Instagram + LinkedIn 

pro Monat € 279,–

einmalige Einrichtung € 2.190,–

Unser Paket, um Ihre Kanzlei umfassend in den sozialen 
Netzwerken zu präsentieren.

 → Einrichtung der Facebook-Seite

 → Einrichtung des Instagram-Profils

 → Einrichtung der LinkedIn-Seite

 → Betreuung durch unsere Social-Media-Expert:innen

 → Postings zu Steuer- und Wirtschaftsthemen auf Face-
book + LinkedIn

 → zwei kostenlose individuelle Postings pro Monat

pro Monat € 239,–

einmalige Einrichtung € 1.990,–

Unser Paket, um Ihre Kanzlei in den relevantesten sozia-
len Netzwerken zu präsentieren.

 → Einrichtung der Facebook-Seite

 → Einrichtung des Instagram-Profils

 → Betreuung durch unsere Social-Media-Expert:innen

 → Postings zu Steuer- und Wirtschaftsthemen auf Facebook

 → zwei kostenlose individuelle Postings pro Monat

Ihre Investition:

„Website, digitaler und aktueller Content, Steuernews, Jobseite, Socialmedia, Video, 
Newslettersystem… alles greift irgendwann ineinander und macht den Außenauftritt 
unserer Kund:innen harmonisch und erfolgreich – bei der Wahl der Mandant:innen 

und der Suche neuer Mitarbeiter:innen.“

Johann Aglas, Marketingexperte, Gesellschafter
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pro Monat € 139,-

einmalige Einrichtung € 399,–

empfohlenes Werbebudget
(pro Kampagne/Monat):

ab € 200,–

 → einmalige Einrichtung der Kampagne

 → laufende Betreuung und Optimierung durch unsere  
Social-Media-Expert:innen

 → regelmäßiges Reporting zu Ihrer Kampagne

LinkedIn Ads 

Instagram Ads 

LinkedIn Funnels 

pro Monat € 139,-

einmalige Einrichtung € 399,–

empfohlenes Werbebudget
(pro Kampagne/Monat):

ab € 200,–

 → einmalige Einrichtung der Kampagne

 → laufende Betreuung und Optimierung durch unsere  
Social-Media-Expert:innen

 → regelmäßiges Reporting zu Ihrer Kampagne

pro Monat € 139,-

einmalige Einrichtung € 399,–

empfohlenes Werbebudget
(pro Kampagne/Monat):

ab € 310,–

 → einmalige Einrichtung der Kampagne

 → laufende Betreuung und Optimierung durch unsere  
Social-Media-Expert:innen

 → regelmäßiges Reporting zu Ihrer Kampagne

pro Monat € 139,-

einmalige Einrichtung € 399,–

empfohlenes Werbebudget
(pro Kampagne/Monat):

ab € 425,–

 → einmalige Einrichtung der Kampagne

 → laufende Betreuung und Optimierung durch unsere  
Social-Media-Expert:innen

 → regelmäßiges Reporting zu Ihrer Kampagne

Facebook Ads + Facebook Lead Ads 

Werbung mit Reichweite  
für Ihre Kanzlei

 → Erstellung und Einrichtung Ihrer Werbeanzeigen auf 
Facebook, Instagram und LinkedIn

 → Betreuung und Auswertung durch unsere Social-Me-
dia-Expert:innen

 → monatliches Reporting zur Performance Ihrer  
Werbeanzeigen 

 → individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse

 → messbare Werbekampagnen am Puls der Zeit  

Ihr Nutzen:

 → effektive Methode zur Mitarbeiter:innen- und Man-
dant:innenenfindung

 → Wahl aus diversen Werbeformen und Kanälen,  
abgestimmt mit unseren Expert:innen auf Ihre  
gesetzten Ziele

 → effiziente Zielgruppenansprache in Ihrer Region

 → digitales Branding für Ihre Kanzlei 

Ihre Investition:

#ohnewerbunggehtsnicht

#schlüsselzumerfolg

Nutzen Sie die Reichweite von Facebook, Ins-
tagram und LinkedIn! Um zukünftige Mandant:in-
nen und Mitarbeiter:innen auch über Social 
Media auf Sie aufmerksam zu machen, bieten wir 
Ihnen passende Social-Media-Kampagnen auf 
diversen Plattformen.

Social-Media-Ads
So erreichen Sie Mandant:innen und Fachkräfte punktgenau

Eine Erfolgsgarantie für Ihre Kampagne ist nicht möglich und wäre unseriös. Das Ziel von Social-Media-Kampagnen ist es, Fachkräfte und Mandant:innen  zu erreichen, 
effektiv anzusprechen und von Ihrem Unternehmen zu überzeugen.
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„Warte nicht bis andere dich glücklich machen, mach dich selbst glücklich!  
Sei sichtbar mit einer Top-Homepage!“   Karl Schwarz, Marketingexperte
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Ihr Nutzen:

 → bessere Platzierung bei Google und Co.

 → Steigerung der Besucher:innenzahlen auf  
Ihrer Kanzleiwebsite

 → Schutz vor Rankingabstürzen (u. a. durch  
laufende Änderungen am geheimen Algorithmus 
von Google)

 → Schutz vor Verdrängung durch den Mitbewerb

 → Schutz vor Problemen bei Änderungen an der Web-
site (z. B. Domainwechsel)

 → professionelle Beratung und Optimierung  
schon ab dem Screendesign

Wir sind zertifizierter Google-Partner!

Google Ads – SEA 
Mit Werbeanzeigen noch mehr in Google erreichen!

Google Ads sind Werbeanzeigen in den Suchergebnissen: Ihre Kanzleiwerbung wird bei definierten Suchbegriffen 
ausgespielt und Ihren potenziellen Mandant:innen und neuen Mitarbeiter:innen angezeigt. Machen Sie sich die Be-
kanntheit des Suchmaschinenriesen Google zunutze und lassen Sie Ihre Angebote von relevanten Personen finden!

Ihr Nutzen:

 → Topplatzierungen: Erhalten Sie die besten Platzierungen bei Google ohne großen Aufwand und Risiko.

 → Zielgruppenfokus: Profitieren Sie von geringem Streuverlust dank zielgruppengenauer Kund:innenansprache.

 → Zugriffe: Steigern Sie mit Google Ads die Anzahl der relevanten Besucher:innen auf Ihrer Homepage.

 → Risikofrei: Dank fixem Kampagnenbudget haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Werbebudget.

 → Optimierung: Laufende Optimierungen Ihrer Kampagne sorgen dafür, den Preis pro Klick niedrig zu halten. 

Ads SMART 

pro Monat € 149,–

einmalige Einrichtung € 749,–

Werbebudget € 220,–

Die richtige Lösung für Kanzleien in 
größeren Ballungsräumen.

 → Kampagnensetup

 → Erfolgsmessung

 → Kampagnenoptimierung

 → Reporting

 → direkte:r Ansprechpartner:in

 → Landingpageoptimierung

Ads PREMIUM 

pro Monat € 249,–

einmalige Einrichtung € 979,–

Werbebudget € 400,–

Bringt Ihre Kanzlei trotz großer 
Konkurrenz auf die vordersten Plätze. 

 → Kampagnensetup

 → Erfolgsmessung

 → Kampagnenoptimierung

 → Reporting

 → direkte:r Ansprechpartner:in

 → Landingpageoptimierung

 → Remarketingkampagne 
(Bannererstellung)

Ads 2GO 

pro Monat € 79,–

einmalige Einrichtung € 379,–

Werbebudget € 80,–

Der perfekte Einstieg für Ihre ersten 
Onlinemarketing-Aktivitäten.

 → Kampagnensetup

 → Erfolgsmessung

 → Kampagnenoptimierung

 → Reporting

Ihre Investition:

Suchmaschinenmarketing
Wer nicht gefunden wird, existiert nicht!

Grundoptimierung 
(Inhalte und Architektur)

€ 1.790,–

laufende Optimierung (pro Monat)  ab € 179,–

Ihre Investition:

Suchmaschinenoptimierung – SEO  
Gezieltes Tuning für Ihre Homepage!

Suchmaschinenoptimierung („SEO“ = Search Engine Optimization) ist 
der effektivste Weg, um sich gegen den Mitbewerb in den natürlichen 
Suchergebnissen durchzusetzen und mehr relevante Besucher:innen 
auf Ihre Website zu bringen. Denn nur, wenn Ihre Website vorne in den 
Suchergebnissen der Suchmaschinen erscheint, wird sie auch ge-
funden – und nur dann existiert sie in den Köpfen potenzieller Man-
dant:innen.

#dagehtmehr
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ZAHLENSTUDIO, Bilanzbuchhaltung, Personalverrech-
nung, Unternehmensberatung 
„Ich bin sehr zufrieden mit der gesamten Abwicklung 
meiner neuen Homepage. In der Zusammenarbeit habe 
ich das Team von Atikon kundenfreundlich, innovativ und 
jederzeit erreichbar erlebt. Ab meiner Auftragserteilung zur 
neuen Website war insbesondere das starke persönliche 
Bemühen um meine individuellen Wünsche spürbar. Ich 
freue mich, dass ich mit Atikon auch für die Zukunft einen 
starken Partner an meiner Seite habe.“  
Aysegül Cetinkaya, www.zahlenstudio.at 
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Da schaut jeder gerne rein! 
Videos zählen zu den beliebtesten Informationskanälen: Mit Ihren eigenen Kanzlei-Videos informieren Sie Ihre Man- 
dant:innen über aktuelle Steuernews, erklären komplexe Informationen leicht verständlich und bieten Ihren Website-
besucher:innen ein modernes Infotainment.

Steuernews-TV
Starten Sie durch mit Ihrer eigenen Nachrichten-
sendung! 

 → Ausgabe und Aktualisierung monatlich

 → im individuellen Kanzleidesign

 → Einbindung in die bestehende Website

Infovideos
Kurz und knackig! Informieren Sie zu den Themen

 → Rechnungsmerkmale

 → FAQ Unternehmensgründung

 → FAQ Auto

 → steuerfreie Lohnbestandteile

Kanzlei-Videos
Bieten Sie Mandant:innen modernes Infotainment

Einrichtung im Kanzleidesign € 1.980,–

Steuernews-TV (pro Ausgabe) Wartung und 
Service € 149,–

Infovideos (pro Monat) € 74,–

Erklärvideo „Digitalisierung“ für Ihre Website

einmalig € 590,–

jährlich € 99,–

Ihre Investition:

#besterservice
#gipfelstürmer

Google Unternehmensprofil
Bessere Auffindbarkeit für Ihre Kanzlei

Zeigen Sie, wer Sie sind:  
Mit Ihrem eigenen Google  
Unternehmensprofil!

Mit Ihrem Google Unternehmensprofil machen Sie 
Ihrer Kanzlei sowie Bewertungen und Rezensionen 
an prominenter Stelle in der Google-Suche sichtbar, 
sind per Google Maps auffindbar und können mit 
(potenziellen) Mandant:innen und Bewerber:innen 
in Kontakt treten. So positionieren Sie sich nicht 
nur als Kanzlei am Puls der Zeit, sondern profitieren 
auch von einer besseren Auffindbarkeit.

Ihr Nutzen:

 → Verifizierung Ihres Google Unternehmensprofils

 → stetige Optimierung Ihres Google Unternehmens- 
profils

 → Aktualisierungen Ihres Google Unternehmensprofils

 → Schutz vor ungewollten Datenänderungen

 → bessere regionale Auffindbarkeit und Sichtbarkeit  
in Google Maps

 → zeitnahes Kommentieren der Bewertungen,  
die Sie erhalten

 → Bereitstellung von 100 Bewertungskärtchen (pro 
Standort) als Unterstützung für die Generierung von 
zusätzlichen positiven Bewertungen

 → je ein Aufsteller für Ihre Kanzleistandorte, als 
Eyecatcher z. B. im Empfangsbereich

Ihre Investition:

Weitere Infos und häufig gestellte Fragen 
finden Sie unter 
www.atikon.com/googleunternehmensprofil

Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

Investition je Unternehmensstandort:

einmalig für die Einrichtung:
(50 % für jeden zusätzlichen Standort)

€ 249,–

monatlich für die Optimierung: 
(50 % für jeden zusätzlichen Standort)

€ 49,–
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So kümmern Sie sich um Ihre  
Mandant:innen und sparen Zeit!
80 % der Mandant:innen wechseln ihre:n Steuerbe-
rater:in wegen „Nichtkümmerns“. Verschaffen Sie 
Ihren Mandant:innen den entscheidenden Wissensvor-
sprung, mit dem sie noch erfolgreicher sein können, 
und halten Sie Ihre Mandant:innen up to date. 

Das kommt an: News und Tipps  
vom/von der Steuerberater:in

Es geht nicht darum, dass Ihre Mandant:innen immer 
alle Newsbeiträge lesen. Es geht vielmehr darum, dass 
Ihre Mandant:innen regelmäßig von Ihnen hören und 
spüren, dass sie Ihnen wichtig sind. So machen Sie 
sich als Steuerberater:in unentbehrlich und reduzieren 
darüber  hinaus eine Reihe von Routineauskünften. 

Wählen Sie aus einem umfangreichen Newsangebot 
genau jene Steuernews, die perfekt zu Ihren Man-
dant:innen passen!

Ihr Nutzen:

 → gedruckte News und Tipps für Mandant:innen und  
spezielle Fachgruppen

 → ohne Aufwand für Sie

 → alle Steuernews werden aktuell recherchiert  
und redaktionell fertiggestellt

 → individuelles Layout, Ihren Wünschen entsprechend

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für 
Bewirtungsleistungen 
Rechtsgrundlage
Seit dem 1.6.2009 können alle EU-Mit-
gliedstaaten von einer Ermäßigungs-
möglichkeit für Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen Gebrauch 
machen. Der deutsche Gesetzgeber 
hat von der Möglichkeit, die sog. Res-
taurationsleistungen (Gastronomie-
umsätze) ermäßigt zu besteuern, im 
Rahmen der Corona-Hilfsmaßnahmen 
Gebrauch gemacht. Diese Hilfsmaß-
nahmen erstreckten sich allerdings 
ursprünglich auf den Zeitraum vom 
1.7.2020 bis 31.12.2022 und bezogen 
sich nur auf die Abgabe von Speisen. 
Getränke waren ausgenommen (vgl.  
§ 12 Abs 2 Nr. 15 Umsatzsteuergesetz/
UStG).

Achtes Verbrauch-
steueränderungsgesetz
Mit dem achten Gesetz zur Änderung 
von Verbrauchsteuergesetzen (Ach-
tes Verbrauchsteueränderungsgesetz 
– 8. VStÄndG, BGBl 2022 I S. 1838) 
wurden die Ermäßigungsmaßnahmen 
für Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen bis 31.12.2023 ver-
längert. Damit gilt der ermäßigte 

Umsatzsteuersatz von 7 % für Restau-
rantdienstleistungen bis Jahresende 
fort. So soll laut Gesetzesbegründung 
die Gastronomiebranche entlastet und 
die Inflation nicht weiter befeuert wer-
den.

Restaurantgutscheine 
Gastronomen müssen beachten, dass 
bei Restaurantgutscheinen, die in der 
Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2023 
ausgegeben werden, die Vorausset-
zungen für Einzweck-Gutscheine nicht 
vorliegen. Es handelt sich hier vielmehr 
um Mehrzweck-Gutscheine i. S. des § 3 
Abs. 15 UStG. Dies unter der Voraus-
setzung, dass mit diesen Gutscheinen 
regelmäßig sowohl Speisen (Besteu-
erung zum ermäßigten Steuersatz mit 
7 % Umsatzsteuer) als auch Getränke 
(Besteuerung zum allgemeinen Steu-
ersatz mit 19 % Umsatzsteuer) in An-
spruch genommen werden können. 
Bei Mehrzweck-Gutscheinen gilt die je-
weilige Leistung der Gastronomen erst 
bei der Einlösung des Gutscheins als 
ausgeführt und ist erst dann der Um-
satzsteuerpflicht zu unterwerfen. 

Theaterbetriebs-
zulage steuerfrei 
 
Steuerfreie Lohnzuschläge
Zuschläge für tatsächlich geleis-
tete Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit sind steuerfrei, so-
fern sie neben dem Grundlohn 
gezahlt werden (§ 3b Einkom-
mensteuergesetz/EStG). Für die 
Steuerfreiheit ist es nach Auf-
fassung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) (Urteil vom 9.6.2021, VI R 
16/19) nicht schädlich, dass der 
Grundlohn in Abhängigkeit von 
der tatsächlich geleisteten Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
und der Höhe der steuerfreien 
Zuschläge aufgestockt wird, um 
im Ergebnis einen gleichblei-
benden Bruttolohn zu erhalten.

  Der Fall
Im Streitfall erhielt eine Sän-
gerin an einem Theater neben 
dem Grundlohn eine Theater-
betriebszulage für in der be-
günstigten Zeit geleisteten Ar-
beit. Das Finanzamt unterwarf 
die Betriebszulage der Einkom-
mensteuerpflicht. Begründung: 
Die Betriebszulage würde die 
Sonn- und Feiertagsarbeit nur 
pauschal abgelten, ohne dass 
es auf die tatsächlichen Dienst-
zeiten ankomme. 

  Fazit 
Dass die Theaterbetriebszula-
ge teilweise als variable Grund-
lohnergänzung ausgestaltet 
war, hielt der BFH für nicht steu-
erschädlich. Für die Steuerfrei-
heit der tatsächlich geleiste-
ten Sonn- und Feiertagsarbeit 
kommt es darauf an, dass zwi-
schen dem Grundlohn, den Zu-
schlägen für die tatsächlich ge-
leistete Sonn- und Feiertagsar-
beit und jenem Teil der Zulage 
unterschieden wird, der in Ab-
hängigkeit von der Höhe der 
gezahlten Zuschläge für tatsäch-
lich geleistete Sonn- und Feier-
tagsarbeit gezahlt wird. Letzte-
res, um einen gleichbleibenden 
Bruttolohn zu erreichen. Nur der 
dem Ausgleich dienende varia-
ble Teil der Theaterbetriebszu-
lage unterliegt dann der Steuer-
pflicht.

Airbnb und Co sollen für Umsatz-
steuer der Vermieter haften 
EU-Kommission 
Geht es nach den Plänen der EU-Kom-
mission, sollen Onlinevermietungs-
portale wie Airbnb, Booking, Fewo-
Direkt sowie weitere Betreiber künftig 
als Inkassostelle für steuerpflichtige 
Umsätze im Rahmen von kurzfristigen 
Vermietungen verpflichtet werden. 
Nach Schätzungen der EU-Kommis-
sion entgehen den EU-Staaten durch 
nicht abgeführte Umsatzsteuern jähr-
lich mehr als € 90 Mrd. 

Umsetzung
Die Steuern sollen durch die Vermie-
tungsportale direkt von den Mietern 
der vermittelten Wohnung eingefor-
dert werden. Dadurch sollen die Steu-
erausfälle um jährlich € 18 Mrd. verrin-
gert werden. Die Internetplattformen 

weigern sich allerdings, die Umsatz-
steuer für ihre Kunden einzuziehen. 
Das Hauptargument der Portalbetrei-
ber ist, dass diese keine Beherber-
gungsbetriebe seien. Tatsächlich zah-
len die Vermietungsportale Mehrwert-
steuer auf die vereinnahmten Service-
gebühren.  

Kleinunternehmerregelung
Auf Widerstand stoßen die Pläne der 
EU-Kommission auch deshalb, weil 
diese die Kleinunternehmerregelung  
(§ 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz) nicht 
berücksichtigen. So sind viele Vermie-
ter in Deutschland nicht umsatzsteu-
erpflichtig, da sie mit der Vermietung 
von Ferienwohnungen Jahresumsätze 
von nicht mehr als € 22.000,00 im Jahr 
erzielen. 
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Testkäufe der Betriebsprüfer 
Testkauf
Betriebsprüfer suchen gerne ihre zu prüfenden Gastronomie-
betriebe zu Testkäufen auf. Im Fall eines Gyros-Standes er-
mittelte der Betriebsprüfer aus einem Testkauf Folgendes: In 
der großen Gyros-Portion war eine Fleischeinlage von 280 g, 
 in der kleinen Gyros-Portion eine solche von 180 g und in 
einer weiteren Gyros-Portion wog der Prüfer 169 g. Aus den 
Zahlenerhebungen ermittelte der Prüfer unter Berücksichti-
gung der Häufigkeit des Verkaufs der verschiedenen Gerich-
te eine durchschnittliche Fleischeinlage von 222 g je Portion. 
Nach Verprobung der versteuerten Erlöse stellte der Prüfer 
eine Differenz fest und nahm entsprechende „Sicherheitszu-
schläge“ vor. Es folgten berichtigte Steuerbescheide .

FG-Urteil 
Die Gastronomin, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zog 
vor Gericht. Sie erhielt vor dem Finanzgericht allerdings nur 
zum Teil recht (4 K 1412/07 G, U vom 17.9.2010). Die Richter 
stellten sogenannte Testkäufe zwar grundsätzlich nicht infra-
ge. Die Testkäufe müssen aber die Verhältnisse des Verpro-
bungszeitraums repräsentativ widerspiegeln. 

Voraussetzungen 
Testkäufe müssen in zeitlicher Nähe zwischen Verprobungs-
zeitraum und dem Kaufdatum erfolgen. Im Urteilsfall hatte die 
Finanzverwaltung das Mehrergebnis ihrer Ausbeutekalkulati-
on für das Jahr 2001 auf Testkäufe aus den Jahren 2005 und 
2007 gestützt. Hat der Gastronom inzwischen sein Angebot 
neu ausgerichtet, verfolgt er veränderte Marketingstrategien 
oder hat er Umbauten und/oder Erweiterungen vorgenom-
men, bilden Testkäufe kein repräsentatives Abbild der Ver-
hältnisse zum Verprobungszeitraum. Im Streitfall kam hinzu, 
dass der zu prüfende Gastronomiebetrieb zwischenzeitlich 
nicht mehr in der Rechtform als GbR, sondern als Einzelun-
ternehmen geführt wurde. Es wurde außerdem ein neuer 

Gyros-Zuschneider angestellt, der andere Portionen zube-
reitete als der Vorgänger. Schließlich muss eine repräsenta-
tive Anzahl von Testkäufen durchgeführt werden. Zwei Test-
käufe wie im Streitfall erschienen den Richtern als zu gering 
und damit nicht repräsentativ genug. An der grundsätzlichen 
Schätzungsbefugnis der Finanzverwaltung hielten die Rich-
ter allerdings fest. 

Pita-Brot
Den Gastronomen konnte die Unrichtigkeit ihrer Buchfüh-
rung dennoch nachgewiesen werden, und zwar mittels Pita-
Brot. Eine Überprüfung durch den gerichtseigenen Prüfer 
ergab eine Differenz zwischen Wareneinkauf und -verkauf 
von rund 14 %. Erklärungen wie Gratisabgaben, Rücknahmen 
bei Falschbestellung, Schwund aufgrund von Brüchigkeit der 
tiefgekühlten Lieferungen usw. ließ das Gericht nicht gelten. 

Lieferantenkredite vermeiden 

Skonto
Gastronomielieferanten räumen ihren Abnehmern im Re-
gelfall eine sogenannte Skontofrist ein. Für den im Zusam-
menhang mit dem Warenabsatz gewährten Kredit muss der 
Gastronom zwar keine Sicherheiten gewähren. Bei näherer 
Betrachtung rechnet sich der Lieferantenkredit im Vergleich 
zu einem Darlehen nicht.

Beispiel
Ein Lieferant räumt einem Gastronomen bei einer Rech-
nung über € 5.000,00 2 % Skonto ein. Die Skontofrist be-
trägt 10 Tage, das Zahlungsziel 30 Tage. Spätestens 30 
Tage nach Rechnungsstellung ist die Rechnung netto zu 
bezahlen. Zahlt der Gastronom binnen 10 Tagen, spart er 
sich € 100,00. Dieser Betrag mag auf den ersten Blick ge-
ring erscheinen. Berechnet man allerdings den effektiven 
Jahreszinssatz, so stellt sich heraus, dass der Gastronom 
bei Nutzung des Zahlungsziels einen hohen Zinssatz von 

36 Prozent bezahlt. Rechnung: Effektiver Jahreszinssatz = 
Skontosatz x 360 / (Zahlungsziel-Skontofrist). Daraus ergibt 
sich: 2 x 360 / (30-10) = 36 % Für den Gastronomen ist da-
her günstiger, die Skontofrist – selbst unter Darlehensauf-
nahme – zu nutzen

Liquidität
Der hohe Zinssatz steht freilich dem Vorteil gegenüber, die 
beschafften Waren nicht aus liquiden Mitteln zahlen zu müs-
sen. Denn in der Regel lässt sich bei Nahrungsmitteln der 
Zeitraum zwischen dem Einkauf der Ware, der Zubereitung 
und den Einnahmen aus Verzehr durch die Gäste überbrü-
cken. Das heißt, die Tilgung des Lieferantenkredits erfolgt 
über den Umsatz mit der kreditierten Ware. Für den Gas-
tronomen lohnt sich dies in der Regel nur, wenn die Waren 
innerhalb der Skontofrist umgesetzt werden können. Dann 
schont der Unternehmer seine eigene Liquidität und ver-
meidet den teuren Lieferantenkredit.

© Dar1930 / stock.adobe.com
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Testkäufe der Betriebsprüfer 
Testkauf
Betriebsprüfer suchen gerne ihre zu prüfenden Gastronomie-
betriebe zu Testkäufen auf. Im Fall eines Gyros-Standes er-
mittelte der Betriebsprüfer aus einem Testkauf Folgendes: In 
der großen Gyros-Portion war eine Fleischeinlage von 280 g, 
 in der kleinen Gyros-Portion eine solche von 180 g und in 
einer weiteren Gyros-Portion wog der Prüfer 169 g. Aus den 
Zahlenerhebungen ermittelte der Prüfer unter Berücksichti-
gung der Häufigkeit des Verkaufs der verschiedenen Gerich-
te eine durchschnittliche Fleischeinlage von 222 g je Portion. 
Nach Verprobung der versteuerten Erlöse stellte der Prüfer 
eine Differenz fest und nahm entsprechende „Sicherheitszu-
schläge“ vor. Es folgten berichtigte Steuerbescheide .

FG-Urteil 
Die Gastronomin, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zog 
vor Gericht. Sie erhielt vor dem Finanzgericht allerdings nur 
zum Teil recht (4 K 1412/07 G, U vom 17.9.2010). Die Richter 
stellten sogenannte Testkäufe zwar grundsätzlich nicht infra-
ge. Die Testkäufe müssen aber die Verhältnisse des Verpro-
bungszeitraums repräsentativ widerspiegeln. 

Voraussetzungen 
Testkäufe müssen in zeitlicher Nähe zwischen Verprobungs-
zeitraum und dem Kaufdatum erfolgen. Im Urteilsfall hatte die 
Finanzverwaltung das Mehrergebnis ihrer Ausbeutekalkulati-
on für das Jahr 2001 auf Testkäufe aus den Jahren 2005 und 
2007 gestützt. Hat der Gastronom inzwischen sein Angebot 
neu ausgerichtet, verfolgt er veränderte Marketingstrategien 
oder hat er Umbauten und/oder Erweiterungen vorgenom-
men, bilden Testkäufe kein repräsentatives Abbild der Ver-
hältnisse zum Verprobungszeitraum. Im Streitfall kam hinzu, 
dass der zu prüfende Gastronomiebetrieb zwischenzeitlich 
nicht mehr in der Rechtform als GbR, sondern als Einzelun-
ternehmen geführt wurde. Es wurde außerdem ein neuer 

Gyros-Zuschneider angestellt, der andere Portionen zube-
reitete als der Vorgänger. Schließlich muss eine repräsenta-
tive Anzahl von Testkäufen durchgeführt werden. Zwei Test-
käufe wie im Streitfall erschienen den Richtern als zu gering 
und damit nicht repräsentativ genug. An der grundsätzlichen 
Schätzungsbefugnis der Finanzverwaltung hielten die Rich-
ter allerdings fest. 

Pita-Brot
Den Gastronomen konnte die Unrichtigkeit ihrer Buchfüh-
rung dennoch nachgewiesen werden, und zwar mittels Pita-
Brot. Eine Überprüfung durch den gerichtseigenen Prüfer 
ergab eine Differenz zwischen Wareneinkauf und -verkauf 
von rund 14 %. Erklärungen wie Gratisabgaben, Rücknahmen 
bei Falschbestellung, Schwund aufgrund von Brüchigkeit der 
tiefgekühlten Lieferungen usw. ließ das Gericht nicht gelten. 

Lieferantenkredite vermeiden 

Skonto
Gastronomielieferanten räumen ihren Abnehmern im Re-
gelfall eine sogenannte Skontofrist ein. Für den im Zusam-
menhang mit dem Warenabsatz gewährten Kredit muss der 
Gastronom zwar keine Sicherheiten gewähren. Bei näherer 
Betrachtung rechnet sich der Lieferantenkredit im Vergleich 
zu einem Darlehen nicht.

Beispiel
Ein Lieferant räumt einem Gastronomen bei einer Rech-
nung über € 5.000,00 2 % Skonto ein. Die Skontofrist be-
trägt 10 Tage, das Zahlungsziel 30 Tage. Spätestens 30 
Tage nach Rechnungsstellung ist die Rechnung netto zu 
bezahlen. Zahlt der Gastronom binnen 10 Tagen, spart er 
sich € 100,00. Dieser Betrag mag auf den ersten Blick ge-
ring erscheinen. Berechnet man allerdings den effektiven 
Jahreszinssatz, so stellt sich heraus, dass der Gastronom 
bei Nutzung des Zahlungsziels einen hohen Zinssatz von 

36 Prozent bezahlt. Rechnung: Effektiver Jahreszinssatz = 
Skontosatz x 360 / (Zahlungsziel-Skontofrist). Daraus ergibt 
sich: 2 x 360 / (30-10) = 36 % Für den Gastronomen ist da-
her günstiger, die Skontofrist – selbst unter Darlehensauf-
nahme – zu nutzen

Liquidität
Der hohe Zinssatz steht freilich dem Vorteil gegenüber, die 
beschafften Waren nicht aus liquiden Mitteln zahlen zu müs-
sen. Denn in der Regel lässt sich bei Nahrungsmitteln der 
Zeitraum zwischen dem Einkauf der Ware, der Zubereitung 
und den Einnahmen aus Verzehr durch die Gäste überbrü-
cken. Das heißt, die Tilgung des Lieferantenkredits erfolgt 
über den Umsatz mit der kreditierten Ware. Für den Gas-
tronomen lohnt sich dies in der Regel nur, wenn die Waren 
innerhalb der Skontofrist umgesetzt werden können. Dann 
schont der Unternehmer seine eigene Liquidität und ver-
meidet den teuren Lieferantenkredit.

© Dar1930 / stock.adobe.com
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S 2  • Ermäßigter Umsatzsteuersatz 
für Bewirtungsleistungen

 • Airbnb und Co sollen für 
Umsatzsteuer der  
Vermieter haften

 • Theaterbetriebszulage  
steuerfrei 

S 3  • Testkäufe der Betriebsprüfer
 • Lieferantenkredite vermeiden 

S 4  •  Reiserücktrittsrechte 
 • Essensmarken 2023

Frühjahr 2023

info@ksc-steuerberatung.de 
www.ksc-steuerberatung.de

Umfang: A4, 4/4-farbig, Papier 150 g, inkl. Falzen, Rückenheftung (bei 8-Seiter mit oder ohne Ösen)
1)  12 Monate, kündbar bis zum 30. November, ansonsten erfolgt eine automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr.
2)  Die Einbindung eines eigenen Textes bzw. eigener Fotos auf der Titelseite ist jederzeit möglich.  Die Daten werden von Ihnen zur Verfügung gestellt.

Ihre Investition:

Är
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Zielgruppe  

Erscheinung monatlich 4x jährlich
März, Juni,  
Sep., Dez.

4x jährlich 
März, Juni,  
Sep., Dez.

2x jährlich
April, Okt.

4x jährlich
März, Juni,  
Sep., Dez.

 1x jährlich
Nov.

Seitenzahl 4 8 4 4 8 8

Auflage Investition pro Stück1

10 Stück - € 7,30 € 7,30 € 7,30 € 7,30 -

20 Stück - € 6,10 € 4,75 € 4,75 € 6,10 -

30 Stück € 3,40 € 4,75 € 4,10 € 4,10 € 4,75 € 4,75

50 Stück € 2,70 € 4,10 € 3,85 € 3,85 € 4,10 € 4,10

100 Stück € 2,60 € 3,85 € 3,65 € 3,65 € 3,85 € 3,85

150 Stück € 2,55 € 3,75 € 3,40 € 3,40 € 3,75 € 3,75

200 Stück € 2,45 € 3,65 € 3,30 € 3,30 € 3,65 € 3,65

350 Stück € 2,30 € 3,40 € 3,10 € 3,10 € 3,40 € 3,40

500 Stück € 2,20 € 3,15 € 2,90 € 2,90 € 3,15 € 3,15

750 Stück € 1,99 € 2,90 € 2,65 € 2,65 € 2,90 € 2,90

1.000 Stück € 1,80 € 2,60 € 2,30 € 2,30 € 2,60 € 2,60

Gestaltung € 199,–

eigener Text € 70,– pro Artikel2

QR-Code-Erstellung & Einbau      € 99,–
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Steuernews
Machen Sie sich als Steuerberater:in unentbehrlich
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S 2  • Solidaritätszuschlag nicht  

verfassungswidrig 

S 3  • Vorabpauschale 2023

S 4  • Immobilienabschreibungen ab 

2023

S 5  • Alles zum Zwangsgeld

S 6  • Photovoltaikanlagen: Ausnahmen 

von der Besteuerung 

S 7  • Grundbesitzbewertung für  

Erbschaft- und Schenkungsteuer  

ab 2023 

S 8  • Keine Förderung mehr für  

Gasheizungen

  Frühjahr 2023

Steuern
ews

info@dr-ettinger.de

Telefon: +49 (0)931 321 45-0

www.dr-ettinger.de
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S 2  • Mitgliedschaft im Fitnessstudio

 • Facharztausbildung

 • Steuerfreie Arbeitgeberzu-

schüsse zur Ärzteversorgung 

S 3  • Rentenleistungen der  

Zahnärztekammer 

 • Vergessene Betriebsausgaben 

S 4  • Arzneimittelverkauf im Internet

 • Betreuungsrechtsreform

 • Zahlungstermine 

Frühjahr 2023

info@hsa-beratergruppe.de 

Tel.: +49 (0)7541/9202 - 0

www.hsa-beratergruppe.de

©
Sunny studio / stock.adobe.com

  

S 2  • Corona-Schlussabrechnungen 
 • Homepage 
 • Entgeltfortzahlung an Feiertagen 

S 3  • Beschäftigung von Schülern und  
Studenten während der Ferienzeit

 • Deutschlandticket 

S 4  • Geldtransfers ins Ausland 
 • Vergleichswertverfahren
 • Inflationsausgleichsprämie

August 2023

©
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S 2  • Corona-Schlussabrechnungen 
 • Homepage 
 • Entgeltfortzahlung an Feiertagen 

S 3  • Beschäftigung von Schülern und  
Studenten während der Ferienzeit

 • Deutschlandticket 

S 4  • Geldtransfers ins Ausland 
 • Vergleichswertverfahren
 • Inflationsausgleichsprämie

August 2023

STEUERNEWS

www.coltundpartner.de
info@atikon.com

Tel: 0732/ 611 266 - 0

©
 countrypixel / stock.adobe.com

Liebe Mandantin, lieber Mandant!

Als Anwender der sogenannten Durchschnitts-
satzbesteuerung bei der Umsatzsteuer lässt die 
Finanzverwaltung eine Versteuerung nach ver-
einnahmten Entgelten ausdrücklich zu (Seite 
2). Lesen Sie außerdem auf Seite 2, unter wel-
chen Umständen der sogenannte Liquidations-
wert widerlegt werden kann. Auf Seite 3 infor-
mieren wir Sie über grunderwerbsteuerliche und 
umsatzsteuerliche Besonderheiten im Zusam-
menhang mit dem Kauf von Waldflächen mit 
zur Abholzung bestimmtem Aufwuchs. Lesen 
Sie hierzu auch unseren Tipp zur Kaufpreisauf-
teilung auf Seite 3. Erfahren Sie schließlich auf 
Seite 7, warum es von Vorteil sein kann, vor der 
Übertragung landwirtschaftlichen Betriebsver-
mögens einen Entnahmevorgang auf Seiten des 
Überlassers auszulösen. 

Sommer 2023

www.bollmann-kollegen.de
steuerberatung@bollmann-kollegen.deTel.: +49 5731 7484 - 0

STEUERNEWS LANDWIRTSCHAFT STEUERNEWS STEUERNEWS STEUERNEWS
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Das Wesentliche zum Jahresende 

Das ganze Jahr haben wir Sie über wichtige Steuerfristen 

und Zahlungstermine informiert. Einen weiteren wesentli-

chen Steuertermin stellt das Jahresende dar. Für den bilan-

zierungspflichtigen Unternehmer, für den das Wirtschaftsjahr 

jeweils zum 31.12. endet, gilt es, entsprechende Maßnah-

men zu treffen, um den steuerpflichtigen Gewinn bestmög-

lich zu mindern. Freiberufler bzw. nicht bilanzierungspflichti-

ge Selbstständige haben darüber hinaus breite Möglichkei-

ten, ihre Einnahmen bzw. Ausgaben entsprechend zu „steu-

ern“. 

Für den Kapitalanleger stellt sich alljährlich die Frage, 

ob der beantragte Sparerpauschbetrag in seinem Frei-

stellungsauftrag zu ändern ist, ob er es bei der Abgel-

tungsteuer belassen oder ob er die „Günstigerprüfung“ 

beantragen sollte. Der Sparerpauschbetrag wird zum 

1.1.2023 von € 801,00 (Ledige) bzw. € 1.602,00 (Verhei-

ratete bei Zusammenveranlagung) auf € 1.000,00 bzw.  

€ 2.000,00 erhöht. Damit Sie nichts Wesentliches verpas-

sen, haben wir für Sie eine Checkliste zum Jahresende zu-

sammengestellt. Einen wichtigen Punkt bildet die Bilanzvor-

bereitung. Indem Sie für uns alle notwendigen Unterlagen 

aufbereiten, unterstützen Sie uns in der Erstellung Ihres Jah-

resabschlusses. 
Diese Checkliste gibt Ihnen auch einen Überblick, welche 

Unterlagen Sie am Jahresende vernichten dürfen und wel-

che Änderungen im kommenden Jahr voraussichtlich auf Sie 

zukommen werden. Wenn Sie über die Neuerungen 2023 

bzw. die in dieser Checkliste genannten Themen mehr wis-

sen möchten, freuen wir uns auf ein persönliches Beratungs-

gespräch mit Ihnen.

CHECKLISTE 
zum Jahreswechselwww.stb-murr.de

info@stb-murr.de   
 

 
 

 
 

 
        Telefon: 0941-466280-0

www.bslberater.de
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S 2  • Grundsteuer-Bundesmodell  

verfassungswidrig?
S 3  • Lohnsteuerrichtlinien 2023 

S 4  • Säumniszuschläge verfassungs- 

gemäßS 5  • Entgeltgleichheit von Männern  

und Frauen S 6  • Optimale Steuerklassenwahl 2023 

S 7  • Bewertung von Erbbaugrund- 

stücken nach JStG 2022

S 8  • Online gegen Steuersünder 

  Sommer 2023

steuerNews

steuern@stk-steuerberatung.de

Telefon: 040 / 533 01 94 -0 

www.stk-steuerberatung.de
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#vielfaltstatt0815
#letstalk
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Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

1)  In diesem Preis sind max. vier vorgegebene Inserate enthalten. Sollten Sie 
die Steuerinfo ohne Inserate wünschen, beträgt der Aufpreis € 0,50 pro 
Stück.

Kündigung des Steuerinfo-Abos bis zum 31. August möglich. Ansonsten 
verlängert sich die Bestellung automatisch um  die nächste Ausgabe. Min-
destbindung: 1 Jahr. Änderungen der Auflage sind bis zum 16. September 
bekanntzugeben. Kuverts auf Anfrage.

Ihr Nutzen: 

 → Steuerinfo redaktionell zur Gänze fertiggestellt

 → kein Aufwand für Sie 

 → Gestaltung in Ihrem Kanzleidesign, Fußzeile mit Ihrer 
Kanzleiadresse

 → Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kanzlei auf den ers-
ten beiden Seiten zu präsentieren.2)  

 → Lieferzeit:  
20 Tage ab Druckfreigabe – an eine Adresse

 → Voraussetzung: druckfähiges Logo

Auflage Investition pro Stück1

30 Stück € 9,99

60 Stück € 7,90

100 Stück € 7,60

150 Stück € 7,20

250 Stück € 6,70

350 Stück € 6,40

450 Stück € 6,20

550 Stück € 5,60

1.000 Stück € 4,50

Gestaltung € 209,–

Kanzleipräsentation zusätzliche Investition € 439,–2

QR-Code Erstellung und Einbau € 99,–

Ausgaben
Redaktionsschluss Ausgabe 1: 10. Oktober 2023
Redaktionsschluss Ausgabe 2: 01. Februar 2024

Umfang
Umschlag 4-farbig, innen s/w, ca. 100 Seiten A5
Aufpreis Cellophanierung glänzend € 0,40 pro Stück

Steuerinfo
Idealer Begleiter für Ihre Mandant:innen 365 Tage im Jahr

„,Große Entwicklungen in Unternehmen kommen 
nie von nur einer Person. Sie sind das 
Produkt eines Teams.‘ (Steve Jobs) 
– Wir sind gerne ein Teil Ihres 
Teams.“ 

Romana Schwab, 
Marketingexpertin

Die Steuerinfo wirkt dreifach:  
begeisterte Mandant:innen, star-
ke Beziehung und mehr Zeit für 
Sie!
Mit der Steuerinfo aus Ihrer Kanzlei wissen Ihre Man-
dant:innen sofort, worauf es ankommt. Dank praktischer 
Steuertipps, Tabellen und Terminübersichten haben Ihre 
Mandant:innen das Steuerjahr fest im Griff und fühlen sich 
bestens beraten. Ihre Mandant:innen greifen tagtäglich zu 
Ihrem Ratgeber und beantworten sich Routinefragen ganz 
einfach selbst.

Auflage 

100 Stück € 85,–

200 Stück € 115,–

300 Stück € 145,–

400 Stück € 175,–

500 Stück € 205,–

Gestaltung € 139,–

Setzen Sie ein Zeichen!
Und zwar mit einem Lesezeichen, das Ihre Mandant:innen 
durch die Steuerinfo begleitet und Werbung für Ihre Kanz-
lei macht! 

 → Bestellung ab 100 Stück

 →  Auswahl aus zwei Designvarianten mit Kanzleilogo, 
Bildern und Text in Ihrem Kanzleidesign

STEUERINFO 2024

www.schenk-s
teuerberat

ung.de

SCHENK & BAUER Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft    Steuerberatungsgesellschaft

Hirschstrasse 3    70734 Fellbach

Telefon (07 11) 90 65 95 - 0     Telefax (07 11) 90 65 95 - 95 

WENN WIR IHRE STEUERN MACHEN

BEKOMMT DIE KONKURRENZ LANGE HÄLSE!

www.schenk-s
teuerberat

ung.de
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„WIR STEUERN DAS FÜR SIE“
Ihre Steuerberater in Bremen www.hoefele-leichen.de

Höfele + Leichen
Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Wachmannstr. 7 / 28209 Bremen
T: 0421 / 34 28 34 / F: 0421 / 34 98 105
kanzlei@hoefele-leichen.de
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STEUERINFO 2024

®

www.hoene-steuerberater.de www.hoene-steuerberater.de

Heinz Höne Steuerberater          
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4 Steuerinfo 2024

Dem Finanzamt immer
einen Schritt voraus

Hoetmarer Straße 34, 48324 Sendenhorst
T: 02526 - 93 69 94-0, E: info@hoene-steuerberater.de

Steuerinfo 2024

www.steuerberatung-bergmann.com

www.steuerberatung-bergmann.com
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Beratung nach Maß von Ihrem 
Steuerberater in Kaltenkirchen

Diplom-Kaufmann 
Frank Bergmann Steuerberater

Schulstraße 5  
24568 Kaltenkirchen
T  +49 (0)4191/7230-0
F  +49 (0)4191/7230-30
kanzlei@steuerberatung-bergmann.com

Die Zukunft hängt davon ab,
was wir heute tun
Mahatma Gandhi

Steuerinfo 2024

MITEINANDER
ZUKUNFT GESTALTEN

S
te

ue
ri

nf
o 

20
24

www.dr-lohner-steuerberatung.de • info@dr-lohner-steuerberatung.de www.dr-lohner-steuerberatung.de • info@dr-lohner-steuerberatung.de

Bürgermeister-Hubaleck-Straße 16
D-56575 Weißenthurm

Telefon: +49 (0) 2637 94225 - 00 
Fax: +49 (0) 2637 94225 - 50 

Email: info@dr-lohner-steuerberatung.de
Internet: www.dr-lohner-steuerberatung.de

Lemkens & Lemkens 
Steuerberater PartG mbB
 
Sonsbecker Str. 61 • 46509 Xanten
Telefon 02801 - 771077
Telefax 02801 - 771099
info@lemkens.de

Zielorientierte Planrechnungen
Maßgeschneiderte Buchhaltungsoptimierung
Betriebswirtschaftliche Analysen (L&L-BWA)
Interaktive Bilanzpräsentationen
Lohnkostenoptimierungen

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

...und natürlich für alle Dienstleistungen 
eines TOP-Steuerberaters!

Wir sind Spezialisten für:

Steuerinfo 2024
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Ihre Investition: 

Ihre Investition: 

www.consalto.de

Mühlenstraße 223a41236 Mönchengladbach
Deutschland

Consalto StB GmbH

T  02166-12 689 - 0E  info@consalto.de Lesezeichen

im Kanzlei-

design!

Kanzleipräsentation
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Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

„Inmitten einer schier unendlichen Welt voller Möglichkeiten und eines stetig 
wachsenden Wettbewerbs soll deine Marke wie ein strahlender Leuchtturm her-

ausragen. Gib ihr die Chance zu strahlen, indem du in sie investierst und ihr eine 
einzigartige Identität verleihst.“

Virginia Larcher, Marketingexpertin

Ihre Investition: 

Logodesign € 2.490,–

Logo
Herzstück Ihrer starken 
Kanzleimarke!

#besterservice
#losgehts

Egal, ob wir ein ganz neues Logo 
für Sie entwerfen oder Ihr altes 

Logo modernisieren, unsere 
Spezialist:innen setzen Ihr 

Image perfekt in Szene.

Machen Sie auf sich aufmerk-
sam und bleiben Sie im Kopf!

Ein Logo transportiert Ihr Image und steigert den 
Wiedererkennungswert. Ihr Corporate Design ist Teil 
des ersten Eindrucks, den Ihre Mandant:innen von 
Ihrer Kanzlei erhalten.

Richtig eingesetzt wird dieses Marketinginstrument 
zum absoluten Hingucker!
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www.dr-rieden.de

Meschede  |  Olsberg  |  Arnsberg 

Datum:

Betreff:

D

Lanfertsweg 78
59872 Meschede
Tel.: 0291 / 9999 - 0
Fax: 0291 / 9999 - 24

info@dr-rieden.de

www.dr-rieden.de

Sitz der Gesellschaft
Meschede
Amtsgericht Arnsberg

HRB 3516
USt-IdNr. 
DE220395862

Geschäftsführer

Dipl.-Kauffrau  
Dr. Eva Rieden
Wirtschaftsprüferin  

Steuerberaterin
Fachberaterin für den 

Heilberufebereich  
(IFU/ISM gGmbH)

Dipl.-Finanzwirt 
Matthias Hengesbach

Steuerberater
Fachberater für die 
Umstrukturierung 
von Unternehmen 
(IFU/ISM gGmbH)

Berufsträger gemäß  

§ 58 StBerG

Dipl.-Betriebswirtin  

Silke Rettler
Steuerberaterin
Fachberaterin für  
Unternehmens- 
nachfolge  
(DStV e.V.)
Prokuristin

Dipl.-Kauffrau  
Nadja Keulert
Steuerberaterin
Fachberaterin für  
Internationales  
Steuerrecht
Prokuristin

Dipl.-Kauffrau  
Monika Weber
Steuerberaterin

Benedikt Henke
Steuerberater
Bachelor of Arts

Marita Kotthoff
Steuerberaterin

of counsel
Dipl.-Kaufmann 
Christian Reiss
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater
Fachberater für  
Restrukturierung und 

Unternehmens- 
planung (DStV e.V.)

www.kv-steuerberatung.de

CLAUDIA KRÜGER Steuerberaterin

KARSTEN VOGEL Steuerberater

Drucksorten
Ihr perfekter Kanzleiauftritt

Finden Sie weitere 
Infos und Produkte auf: 
www.atikon.com/drucksorten

Ihr Nutzen:

Drucksortenpaket – alles aus einem Guss:

 → Visitenkarte

 → Briefpapier

 → Kuvert

 → Notizblock oder Kanzleischild

Je Produkt wird eine Variante gestaltet.

Must-have für jede Kanzlei!

Lassen Sie in den Köpfen Ihrer Mandant:innen ein 
eindeutiges Markenbild entstehen. Das schafft Ver-
trauen und macht Sie unverwechselbar. Mit perfekten 
Drucksorten in bester Qualität fördern Sie Ihre Be-
kanntheit und Weiterempfehlung!

Ihre Investition:

Investition

Gestaltung € 1.390,–

Produktion auf Anfrage

Hußlein, Nicola & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH
Luitpoldstraße 40 
96052 Bamberg
Telefon: 0951 98102-17 
i.endres@husslein-nicola.de

Ivonne Endres
Steuerfachwirtin

www.husslein-nicola.de

Betreff

Datum   Uhrzeit

Mandant

www.mkq-steuer.de 

MKQ Steuerberatung GmbH

Biberger Straße 26, 82008 Unterhaching, T. +49 (0)89 32 13 39 16-0, F. -69, info@mkq-steuer.de, www.mkq-steuer.de 

Bank: Münchner Bank e.G, IBAN: DE10 7019 0000 0003 157806, BIC: GEN0DEF1MO1, Amtsgericht München HRB 280373
Geschäftsführer: Markus Kuhn, Steuerberater; Steuernummer: 143/163/12315

Visitenkarte
85 × 55 mm, 2C-Druck, beidseitig

Kuvert
C5/6, 2C-Druck

Briefpapier
A4, 2C-Druck

Investition

Gestaltung € 449,–

Produktion 1.000 Stk. € 285,–

Produktion 2.000 Stk. € 310,–

Investition

Gestaltung € 329,–

Produktion 1.000 Stk. € 435,–

Produktion 1.500 Stk. € 475,–

Investition

Gestaltung € 349,–

Produktion 1.000 Stk. € 285,–

Produktion 2.000 Stk. € 345,–

Notizblock
A4, 50 Blatt pro Block, 2C-Druck

Investition

Gestaltung € 390,–

Produktion 100 Stk. € 405,–

Produktion 200 Stk. € 550,–

Investition

Gestaltung € 199,–

Produktion auf Anfrage

Investition

Gestaltung € 390,–

Produktion auf Anfrage

Stempel
56 × 33 mm, 1-farbig schwarz

Kanzleischild
Acrylglas, 4C-Druck

Die angegebenen Preise im Portfolio dienen als 
Richtpreise, da die Preisentwicklung durch die 
aktuelle Marktsituation schwer einschätzbar ist. 
Bei Interesse an einem Druckprodukt wenden Sie 
sich bitte an die Firma Atikon.

Burggasse 15 Tel. 03142 28084
8570 Voitsberg info@online-steuerberater.at

steuer-dm.de

Markus Deutsch
Rechtsanwalt und 
Steuerberater

Dirk Müller
Steuerberater

Danckelmannstr. 9 d
14059 Berlin
 
T: +49 30 3260258 0
F: +49 30 3260258 2

info@steuer-dm.de

  Deutsch + Müller Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung 

Amtsgericht Charlottenburg: PR 1714 B, USt-ID Nr.: DE358767977 

Commerzbank AG: IBAN: DE86 1004 0000 0728 1439 00, BIC: COBADEBBXXX

DEUTSCH + MÜLLER PartG mbB, Danckelmannstr. 9d, 14059 Berlin

Markus Kuhn 
Gesellschafter, Geschäftsführer 

Steuerberater, Testamentsvollstrecker (EBS)

Biberger Straße 26, 82008 Unterhaching
T. +49 (0)89 32 13 39 16-0, F. -69

markus.kuhn@mkq-steuer.de
www.mkq-steuer.de

DEUTSCH  
MÜLLER
R E C H T S A N W A L T 
S T E U E R B E R A T E R

steuer-dm.de

DANCKELMANNSTR. 9D
14059 BERLIN

DIRK MÜLLER
RECHTSANWALT
STEUERBERATER

T: +49 30 3260258 0
F: +49 30 3260258 2
dm@steuer-dm.de

STEUERBERATUNG
STEUERSTRAFRECHT
STEUERGESTALTUNG

...und der Erfolg fliegt Ihnen zu!

Hochweis payroll services KG • Arsenal Objekt 16/111030 Wien • www.payroll.co.at

PAYROLL SERVICES

Im Paket 

günstiger!
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Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

PRÜF-TR
EUHAND

www.hlb.at

HLB Prüf-Treuhand GmbH & Co KG

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

1090 Wien, Berggasse 16

+43 1 313 62-0, o�ce@hlb.at

HLB Prüf-Treuhand is an independent member of

HLB International, the global advisory

and accounting network

Werbemittel
So macht Ihre Marke die Runde

Finden Sie weitere 
Infos und Produkte auf: 
www.atikon.com/werbemittel

Investition

Gestaltung € 449,–

Produktion ab 250 Stk. auf Anfrage

Investition

Gestaltung € 299,–

Produktion ab 50 Stk. auf Anfrage

Ihre Investition:

Papiertasche: 
Ideale Schlepphilfe, steckt alle Ordner in die Tasche!
Format: 36 x 12 x 35 cm (B x T x H), 2C-Druck

Achtung:
Bilanzbindemappen können nicht 
ohne Bindegerät verwendet werden!

Investition

Gestaltung € 319,–

Produktion ab 1.000 Stk. auf Anfrage

Brillenputztuch 
ca. 175 × 145 mm, 4C-Druck
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Beste Aussichten
SteuerberatungWirtschaftsprüfung

Unternehmensberatung

S t e u e r b e r a t u n g

Baumwolltasche:
 → Tragegrifflänge: 67 cm, als Schulter- oder  

Tragetasche benutzbar

 → 100 % Baumwolle

 → Format: 380 × 420 mm

Binden Sie zusammen,  
was zusammengehört!

Individuell gestaltete Bindemappen sind optimale  
Werbeträger Ihrer Kanzlei.

Umfang:
 → A4-Format

 → 4C-Druck

 →  gestanztes Sichtfenster auf Seite 1  
Format: 10 x 5 cm (andere Größen möglich)

Bindegerät: 
bis A4-Formate, max. Bindestärke 40 mm, optische 
Anzeige des Bindevorgangs, integriertes Kühlsystem

Investition

Gestaltung € 319,–

Produktion ab 100 Stk. auf Anfrage

Stanzung für Sichtfenster € 40,–

Bindegerät € 350,–

Ihre Investition:

Investition

Gestaltung € 199,–

Produktion ab 50 Stk. auf Anfrage

USB-Stick 
30 × 12 × 6 mm, inkl. 2C-Druck, 4 GB

coole und 

praktische 

Schlepp- 

hilfe

Zusammen-binden was zusammen-gehört!
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Eyecatcher für neue Mitarbeiter:innen
Mit sympathischen Give-aways bleiben Sie auch bei Bewerber:innen im Kopf 
und fördern Ihre Weiterempfehlung als Arbeitgeber:in. 

Kleine Geschenke stärken die 
Mandant:innenbindung!
Werbeartikel im Corporate Design stiften Identität und sorgen für Kanzlei- 
bindung. Sie haben einen nachhaltigen Werbeeffekt durch die alltägliche  
Verwendung und sind ein individuelles Geschenk an Mandant:innen.



Erfolg 
beginnt 

im Kopf!

Inserat
Gestaltung ab € 279,–
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So macht Ihre Marke die  Runde – auch bei der  Fußball-EM 2024!

Ein Team.
Ein Ziel.
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Go Green! Ressourcen  
schonen, Umwelt schützen: Alle mit diesem 
Zeichen gekennzeichneten Produkte werden 
nachhaltig produziert. Bleiben Sie in  
Erinnerung mit „grünen“  
Give-aways und All- 
tagshelfern in Ihrem  
individuellen  
Kanzleidesign.

www.fep-berater.de

Steuerfachangestellte
Steuerfachwirte
Bilanzbuchhalter
(m/w/d)

Zu unserer 25-köpfigen Mannschaft zählen geprüfte Steuerberater,
Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalterinnen und Steuerfachangestellte
und suchen Dich zur Verstärkung unserer Mannschaft in Seebruck.

Weitere Informationen zur offenen Stelle sind auf unserer  
Homepage zu finden. Wir freuen uns Dich kennen zu lernen.

Bewerbung an: Fenzl & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB, 
z.H. Frau Schuhbeck, Haushoferstraße 18, 83358 Seebruck
bewerbung@fep-berater.de www.fep-berater.de

Wir stellen ein:
83358 Seebruck

Roll-up
Hissen Sie Ihre Kanzleifahne für Ihr Leistungsangebot 
und Ihre Jobangebote.

Inserat
Ihre Leistungen und Jobangebote auf einen Blick. So 
bleiben Sie im Gespräch mit Mandant:innen und Be-
werber:innen.

Gestaltung € 449,–

Produktion 1 Stk. € 210,–

So wird Ihre Marke zum Eyecatcher!

Ihr Nutzen: 

 → fördert Bekanntheit als Steuerberater:in und Arbeit-
geber:in

 → Sichtbarkeit auf Karrieremessen und Tagungen

Ihre Investition:

850 × 2.000 mm 
inkl. 4C-Druck

Gestaltung ab € 279,–

Ihre Investition:

#vielfaltstatt0815

#letstalk
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 → Steigern Sie Ihre Bekanntheit und  
Weiterempfehlung.

 → Stärken Sie die Bindung Ihrer Mandant:innen.

 → Werden Sie zum Eyecatcher für neue Mitarbei-
ter:innen. 

Wie Sie Ihre Marke zum Leuchtturm für Mandant:innen 
und Mitarbeiter:innen machen, entdecken Sie im aktuel-
len Werbemittel-Portfolio mit EM-Extras. 

Nachhaltig 
Eindruck 

    machen

Finden Sie weitere 
Infos und Produkte auf: 
www.atikon.com/werbemittelportfolio-de

Joosten-Schmitz-Soest & Partner 
Partnerschaftsgesellschaft 

„Danke Atikon! Ich war und bin sehr zufrieden mit 
der Unterstützung und Erarbeitung unserer neuen 

Website. Die Umsetzung wie Kommunikation 
verlief schnell und unkompliziert. Vor allem die 

enge Zusammenarbeit mit meiner Ansprechpart-
nerin, Frau Virginia Larcher, aber auch mit dem 

gesamten Team hat wunderbar funktioniert und 
mir riesigen Spaß gemacht!“

Ines Claßen, www.stb-jss.de 
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Interessiert?
Kontaktieren Sie uns! 

Atikon Marketing & Werbung GmbH 
A-4060 Leonding, Kornstraße 15, T +43 732 611 266, F +43 732 611 266-20, info@atikon.com, www.atikon.com

Erfolg 
beginnt 
im Kopf!

Preise gültig ab 1.10.2023 – 30.9.2024. Änderungen vorbehalten. Angaben und Preise ohne Gewähr. Alle Preise verstehen sich exkl. USt. Für Irrtümer und Druck-
fehler wird keine Haftung übernommen. Bei den gezeigten Fotos handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie unter:  
www.atikon.com/agb

Gordon Strauß Steuerberater 
 „Als Steuerberater ist man eigentlich gewohnt, dass von allen Seiten eher Probleme als 
Lösungen an einen herangetragen werden. Bei Atikon konnte ich feststellen, dass man wohl 
etwas anders tickt. Gestützt auf ein sehr nettes Gespräch auf dem Steuerberatertag ver-
einbarten wir einen persönlichen Termin bei mir vor Ort. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich den 
Eindruck, dass man mir nur etwas verkaufen wollte. Vielmehr versuchten die Mitarbeitenden 
durch sehr konkrete Fragen, die möglichst sinnvollste Lösung anzubieten. Sehr kundenorien-
tiert und kompetent fand ich den strukturierten Ablauf des Domaintransfers vom bisherigen 
Anbieter. Die digitale Plattform für die Projektumsetzung war ein echter Mehrwert. Nicht 
nur, dass hier der aktuelle Bearbeitungsstand nachvollzogen werden konnte, es entfiel auch 
nahezu vollständig das lästige E-Mail-Ping-Pong. Änderungswünsche wurden sehr zeitnah 
umgesetzt und erneut zur Freigabe bereitgestellt. Besonders angesprochen haben mich die 
Newsletter – branchenspezifisch und optisch gut aufbereitet erfüllen sie mehr als nur einen 
Informationszweck. Natürlich befreit das Angebot von Atikon nicht vom eigenen kritischen 
Betrachten des Ergebnisses, aber es gibt einem das gute Gefühl, mit fachlich versierten Men-
schen zu arbeiten, und das ist es doch, was jeden Auftraggeber glücklich macht.“
Gordon Strauß, www.www.strausz-beratung.de 

#zielerreicht

#letstalk


